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bereine uni) bie ©emeinnüpigen ©efeUfcpafteu gu gelangen
unb ipnen bie ©rünbung foldjer ißatconate ang £>ecg

gu legen, knie er bieg bereite früher einmal getpan.
@g fo£l auä) nod) öarnacp getradjtet werben, baff in
größeren ©labten Seprlinggpeime errietet werben. ®ie
Cfferte beg §errn Krebg wirb ebenfallg banîetib an=

genommen.
©g Wirb nod) bie forage ber ©ubbention ber £epr=

linggpatronate burd) ben SButtb befprocpen. §etr Krebg
teilt aber mit, baff gur ^3eit eine folcpe Anregung feine
3lugficpt auf ©rfolg pätte. @g wirb baper biefeg ®ral=
tanbum berfcpoben. 3" bag Sentralfomitee würben ge=

Wäplt bie §erren ißrofeffor Qegter in ©cpaffpaufert alg
fßräfibent, Hauptmann Slltorfer in Qûricp ©efretär,
Siüfji in Safel, ®ireftor ©enoub in $reiburg unb
®ireftiongfefretär ®eriag in Saufanne.

ycrbantomefen.
®er oppetigelltfcpe §anbwerfer> unb ©eiuerbebereiit

fdjidt fid) an, barauf ptnguarbeiten, baff wieber ein
neueg ©ebiet gefeplid) geregelt werbe, nämlicp bagjenige
beg öeprtinggwefeng. ©ine 2lbgeorbnetenberfamm=
lung biefeg ißereing beauftragte ben fantonalen SSorfianb
lepteg 3apr mit ber Stufgabe, bie $rage gu prüfen, wie
bie Seprltnggprüfungen berftaatlicpt, b. f). obligatorifcp
erflärt werben fönnten. ®er SSorftanb pat biefe Stuf=
gäbe auggefüprt, biefelbe aber etwag weiter gefaxt, alg
ber iprn erteilte Stuftrag eigentlicp lautete. @r fagte fid)

nämlicp, bap ber Dbligatorifdferflärung ber 8eprlingg=
Prüfungen in ber 3lugfüprung entfliehen bie ridjtige
©runblage feplen würbe, wenn nicpt aucp in anberer
éegiepung gefeplicpe 33eftimmungen aufgefteUt würben.
®egpalb be'faffte er fid) mit ber grage ber gefeplicpen

Regelung beg Seprlinggwefeng iiberpaupt, in feinem

gangen Umfange.

gitrtjjer ©eeber&aitb für SeprlingSprüfungeti. ®ie

biegjäprige Prüfung, für weld)e 37 3lnmelbungen eitt=

gegangen fitib, finbet am 20. Stpril ftatt. golgenbe
©emeinben [teilen Seprlinge: Jorgen 10, üßäbengweil 6,

gwmbrecpttîon 5, Kügnadpt ©rlenbad) 4, 9îid)tergweil
4, SJiänneborf » Uetifon 3, ®palweil»Dberrieben 3 unb

teilen 2.

®a§ jürdjcrifdjc §attbel§gerirf)t berurteilte bie Kalt*
unb ©etnent Gabrilen SSedenrieb 31. ©. tn
3 ü r i d) II gegenüber ber ©enoffenfcpaft fdjweigerifd)^
àalffabrifanten gu einer Konbentionalftrafe oon 24,500
granfen. ®ie Klage war erfolgt wegen beg 3lugtrittg
ber 33eflagten alg beg [tärfften iüiitgliebeg aug ber @e=

noffenfdjaft, woburcp biefe gegwungett war, gu tiqui=
bieten. ®ie Klägerin erpielt weitere 3472 $r. alg @nt=

fd)äbigung gugefprocpen. ®ie Söeflagte pat alle Soften
gu gapleti unb bie Klägerin mit 500 progeffualifcp
gu entfcpäbigen. ©ine SÈBiberflage ber beflagten 3lftien=

gefeflfcpaft wegen Srebitfdpäbigung im betrage bon
50,000 würbe abgewiefen.
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vereine und die Gemeinnützigen Gesellschaften zu gelangen
und ihnen die Gründung solcher Patronate ans Herz
zu legen, wie er dies bereits früher einmal gethan.
Es soll auch noch darnach getrachtet werden, daß in
größeren Städten Lehrlingsheime errichtet werden. Die
Offerte des Herrn Krebs wird ebenfalls dankend an-
genommen.

Es wird noch die Frage der Subvention der Lehr-
lingspatronate durch den Bund besprochen. Herr Krebs
teilt aber mit, daß zur Zeit eine solche Anregung keine

Aussicht auf Erfolg hätte. Es wird daher dieses Trak-
tandum verschoben. In das Centralkomitee wurden ge-
wählt die Herren Professor Jezler in Schaffhausen als
Präsident, Hauptmann Mörser in Zürich Sekretär,
Lüßi in Basel, Direktor Genoud in Freiburg und
Direktionssekretär Deriaz in Lausanne.

Uerlmndswelett.
Der appenzellische Handwerker- und Gewerbeverein

schickt sich an, darauf hinzuarbeiten, daß wieder ein
neues Gebiet gesetzlich geregelt werde, nämlich dasjenige
des Lehrling s Wesens. Eine Abgeordnetenversamm-
lung dieses Vereins beauftragte den kantonalen Vorstand
letztes Jahr mit der Aufgabe, die Frage zu prüfen, wie
die Lehrlingsprüfungen verstaatlicht, d. h. obligatorisch
erklärt werden könnten. Der Vorstand hat diese Auf-
gäbe ausgeführt, dieselbe aber etwas weiter gefaßt, als
der ihm erteilte Auftrag eigentlich lautete. Er sagte sich

nämlich, daß der Obligatorischerklärung der Lehrlings-
Prüfungen in der Ausführung entschieden die richtige
Grundlage fehlen würde, wenn nicht auch in anderer

Beziehung gesetzliche Bestimmungen aufgestellt würden.
Deshalb befaßte er sich mit der Frage der gesetzlichen

Regelung des Lehrlingswesens überhaupt, in seinem

ganzen Umfange.
Zürcher Seeverband für Lehrlingsprüfungen. Die

diesjährige Prüfung, für welche 37 Anmeldungen ein-

gegangen sind, findet am 20. April statt. Folgende
Gemeinden stellen Lehrlinge: Horgen 10, Wädensweil 6,

Hombrechtikon 5, Küsnacht - Erlenbach 4, Richtersweil
4, Männedorf-Uetikon 3, Thalweil-Oberrieden 3 und
Meilen 2.

Das znrcherische Handelsgericht verurteilte die Kalk-
und Cement-Fabriken Beckenried A.-G. in
Zürich II gegenüber der Genossenschaft schweizerischer

Kalksabrikanten zu einer Konventionalstrafe von 24,500
Franken. Die Klage war erfolgt wegen des Austritts
der Beklagten als des stärksten Mitgliedes aus der Ge-

nossenschast, wodurch diese gezwungen war, zu liqui-
dieren. Die Klägerin erhielt weitere 3472 Fr. als Ent-
schädigung zugesprochen. Die Beklagte hat alle Kosten

zu zahlen und die Klägerin mit 500 Fr. prozessualisch

zu entschädigen. Eine Widerklage der beklagten Aktien-
gesellschaft wegen Kreditschädigung im Betrage von Fr.
50,000 wurde abgewiesen.
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